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er Busunternehmer H hatte sich
an einer öffentlichen Ausschrei-
bung von Linienverkehren in Hes-

sen beteiligt. Er hoffte, den Zuschlag zu er-
halten, da er die Preise besonders knapp
kalkuliert hatte und davon ausging, alles
richtig gemacht zu haben. Die Hoffnung
wurde mit einem Schlag zunichte gemacht.
Es kam ganz anders. Das Schreiben der
Vergabestelle, das Unternehmer H noch
hoffnungsvoll öffnete, enthielt nicht den er-
warteten Zuschlag, sondern den Ausschluss
seines Angebotes. Die Vergabestelle be-
gründete dies damit, dass der von dem Un-
ternehmer H vorgelegte Gewerbezentralre-
gisterauszug älter als drei Monate sei. Folg-
lich wäre sein Angebot auszuschließen.
Nicht besser ging es einem anderen Unter-
nehmer. Er hatte in den Angebotsunterla-
gen die Anwendung der Tariftreueklausel,
die von der Vergabestelle gefordert worden
war, gestrichen. Der Unternehmer war der
Ansicht, die Tariftreueklausel könne für ihn
nicht gelten, da er aus einem anderen Bun-
desland stamme und somit für ihn ein an-
derer Tarifvertrag gelte. Aufgrund der Strei-
chung hat die Vergabestelle sein Angebot
von der Wertung ausgeschlossen.
In einer anderen öffentlichen Ausschrei-
bung hatte die Vergabestelle erklärt, sie be-
stelle Fahrscheindrucker usw. Der bieten-
de Unternehmer war jedoch mit einer Bei-
stellung von Fahrscheindruckern durch die
Vergabestelle nicht einverstanden und hat-
te dies in der Ausschreibungsunterlage
durchgestrichen. Die Streichung in der An-
gebotsunterlage führte zum Ausschluss sei-
nes Angebotes.

Sämtliche Unternehmer sind an Formalien
einer öffentlichen Ausschreibung geschei-
tert. Dies hätte nicht sein müssen, wenn
sich die Unternehmer intensiv mit der Ma-
terie des Vergaberechtes, insbesondere der
VOL/A, auseinander gesetzt hätten. Für ei-
nen Unternehmer, der sich erfolgreich an
einer öffentlichen Ausschreibung für Lini-
enverkehre beteiligen möchte, ist es daher

von erheblicher Bedeutung, die Regeln und
die Formalien zu kennen, die er zu beach-
ten hat. 
Nachdem dem Bieter die Ausschreibungs-
oder Verdingungsunterlage zugegangen

sind, hat er Prüfpflichten. Neben diesen
Prüfpflichten bestehen Rügepflichten. Stellt
der Bieter fest, dass von ihm etwas verlangt
wird, das er nicht erfüllen kann oder erkennt
er einen Verfahrensverstoß der Vergabestel-
le, muss er dies umgehend schriftlich ge-
genüber der Vergabestelle rügen. Ohne so-

fortige Rüge kann der Bieter sich
später nicht mehr auf einen Verfah-
rensverstoß berufen und den
Rechtsweg nicht mehr beschreiten. 

Pflichten des Bieters. Welche Unter-
lagen werden von der Vergabestelle

abgefordert und sind dem Angebot beizufü-
gen? Es ist unzulässig, nach dem Submissi-
onstermin, das heißt dem Termin, an dem
die Angebote geöffnet werden, Unterlagen
nachzureichen. Werden Unterlagen nachge-

reicht, führt dies zum Ausschluss des Ange-
botes. Für den Unternehmer bedeutet dies,
er muss penibel kontrollieren, ob alle Un-
terlagen vollständig beigefügt sind, die von
der Vergabestelle abgefordert werden. Zu-
sätzlich ist zu beachten, dass die Unterlagen
aktuell sind. Wird beispielsweise ein Auszug
aus dem Gewerbezentralregister abgefor-
dert, ist zu prüfen, wie alt der Auszug nach
der Ausschreibungsunterlage sein darf. In
der Regel sollte er nicht älter als drei Mona-
te sein. Ein Verstoß gegen diese Regelung,
das heißt die Abgabe eines älteren Gewer-
bezentralregisterauszuges, führt zwingend
zum Ausschluss. 
Busunternehmer H wäre nicht mit seinem
Angebot ausgeschlossen worden, wenn er
darauf geachtet hätte, einen aktuellen Ge-
werbeschein vorzulegen.
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Die Formalien, die der Bieter im Rahmen ei-
ner öffentlichen Ausschreibung zu beachten
hat, sind knallhart. Fehlende oder fehler-
hafte Unterlagen oder Unterlagen, die erst
nach dem Submissionstermin abgegeben
werden, führen zum Ausschluss. Dies gilt
insbesondere für die Abgabe von Unbe-
denklichkeitsbescheinigungen der Finan-
zämter und Sozialversicherungsträger.
Werden Referenzen von der Vergabestelle
verlangt, sind sie dem Angebot beizufügen.
Wird von der Vergabestelle die Vorlage ei-
nes Handelsregisterauszuges verlangt, soll-
te darauf geachtet werden, auch diesen in
einer aktuellen Fassung beizufügen. 

Ausfüllen des Angebotes. Das Angebot ist
vollständig auszufüllen und mit Preisen zu
ergänzen. Fehlt beispielsweise eine Preis-
angabe, führt dies schon zum Ausschluss.
Fehlt die Benennung eines Nachunterneh-
mers, wenn ein solcher eingesetzt werden
soll, ist ebenfalls mit dem Ausschluss zu
rechnen. Wird versehentlich das Angebot

nicht unterschrieben, stellt dies ebenfalls
einen Ausschlussgrund dar. Besonders ist
darauf zu achten, dass die Unterschriftsleis-
tung richtig erfolgt. Bei einem Einzelunter-
nehmen muss der Unternehmer selbst un-
terzeichnen. Soll ein Vertreter unterschrei-
ben, muss eine Originalvollmacht beigefügt
werden. Handelt es sich bei dem Bieter um
eine GmbH, ist die Unterschrift des Ge-
schäftsführers zwingend. 

Änderungen und/oder Ergänzungen in den
Ausschreibungsunterlagen sind unzulässig
und führen zum Ausschluss des Angebotes.
Der Unternehmer hätte die Tariftreueklausel
nicht streichen dürfen, sondern hätte sofort
gegenüber der Vergabestelle rügen müssen,
dass die Klausel für ihn, da er zum Beispiel
aus einem anderen Bundesland stammt,
nicht akzeptabel ist. Jegliche Streichungen
in einem Angebot führen jedoch zum Aus-
schluss. Mit der Rüge hätte der Bieter der
Vergabestelle die Möglichkeit gegeben, sich
mit dem Verfahrensfehler auseinander zu
setzen.
Reagiert die Vergabestelle gegenüber der Rü-
ge nicht umgehend, sollte Rechtsrat bei ei-
nem in Vergabesachen versierten Rechtsan-
walt eingeholt werden. Auf jeden Fall sollte
auf das Streichen in der Angebotsunterlage
verzichtet werden, da dies ohne wenn und
aber zum Ausschluss des Angebotes führt.
Nicht anderes gilt für den Bieter, der in der
Ausschreibungsunterlagen die Beistellung
der Fahrscheindrucker gestrichen hatte. Hät-
te er sich erkundigt, hätte er erkannt, dass
die Vergabestelle ermächtigt ist, Fahr-

scheindrucker beizustellen. Die Streichung
führte somit zu Recht zum Ausschluss des
Angebotes. 

Rechtzeitige Versendung der ordnungsgemäß
ausgefüllten Ausschreibungsunterlage an
die Vergabestelle. Der Bieter muss darauf
achten, die Unterlagen rechtzeitig zu ver-
senden und ordnungsgemäß zu adressieren.
Hat er dies alles beachtet, kommt für ihn die
Zeit des „Wartens“. Bei der Eröffnung der
Angebote – Submission – werden die Prei-
se nicht bekannt gegeben. So ist für den Bie-
ter unklar, wie sein Angebot preislich im
Verhältnis zu den anderen Angeboten steht.
Er weiß nicht, ob sein Angebot überhaupt
eine Chance auf den Zuschlag hat. 
Erhält der Bieter ein Absageschreiben, ist
er erneut verpflichtet, zu prüfen und zu
reagieren. Enthält das Absageschreiben kei-
ne Gründe, ist der Bieter verpflichtet, dies
bei der Vergabestelle unter Fristsetzung
schriftlich zu rügen. Erst nach Bekanntga-
be der Absagegründe kann geprüft werden,
ob die Gründe für den Ausschluss des An-
gebotes zutreffend sind. Hierbei sollte an-
waltliche Hilfe in Anspruch genommen

werden. Sind die Absagegründe un-
zutreffend, ist nochmals eine
schriftliche Rüge unter Fristsetzung
auszusprechen. Reagiert die Verga-
bestelle nicht, ist unter anwaltlicher
Zuhilfenahme der Rechtsweg zur
Vergabekammer zu beschreiten.

Hierbei ist Eile geboten. Sollte die Verga-
bekammer abschlägig entscheiden, bleibt
der Rechtsweg zu den Vergabesenaten der
Oberlandesgerichte offen. Ohne umgehen-
de schriftliche Rüge auf das Absageschrei-
ben ist der Rechtsweg chancenlos. ■

CHECKLISTE

Um sich an öffentlichen Ausschreibungen
erfolgreich beteiligen zu können, sollte sich
der Bieter eine Checkliste zusammenstellen:

1. Welche Fristen sind einzuhalten für die
Abgabe des Angebotes?

2. Wie kann der Nachweis geführt werden,
dass die Frist eingehalten wird (zum Beispiel
Übergabe des Angebotes durch Boten)?

3. Welche Unterlagen sind dem Angebot
zwingend beizufügen? Sind die beigefügten
Unterlagen aktuell?

4. Ist die Angebotsunterlage vollständig
ausgefüllt? Ist an den erforderlichen Stellen
die Unterschrift des Unternehmers gesetzt?

Die ausgefüllten Ausschreibungsunterlagen müssen rechtzeitig verschickt und richtig adressiert werden

STREICHUNGEN, ÄNDERUNGEN 
ODER ERGÄNZUNGEN FÜHREN ZUM 
AUSSCHLUSS DES ANGEBOTES

§13 VGV: INFORMATIONSPFLICHT

Der Auftraggeber informiert die Bieter, de-
ren Angebote nicht berücksichtigt werden
sollen, über den Namen des Bieters, dessen
Angebot angnommen werden soll und über
den Grund der vorgesehenen Nichtberück-
sichtigung ihres Angebotes. Er sendet diese
Information in Textform spätestens 14 Ka-
lendertage vor dem Vertragsabschluss an
die Bieter ab. Die Frist beginnt am Tag
nach der Absendung der Information durch
den Auftraggeber. Auf den Tag des Zugangs
der Information beim Bieter kommt es nicht
an. Ein Vertrag darf vor Ablauf der Frist
oder ohne dass die Information erteilt wor-
den und die Frist abgelaufen ist, nicht ge-
schlossen werden. Ein dennoch abgeschlos-
sener Vertrag ist nichtig.


